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Entwässerung eines Grundstückes ohne Hauptgrabenanschluss 
oder Regenwassersiel über ein Nachbargrundstück 

 

Wie wird mein Grundstück sein Wasser wieder 
los? 
 
Man unterscheidet hier vier verschiedene Arten von ab-
fließendem Wasser: 
 

1. Wild abfließendes Oberflächenwasser 
2. Wasserabfluss von versiegelten Flächen und Dächern 
3. Wasser in Beet- und Grenzgräben 
4. Rohrleitungen über Nachbargrundstücke 

 
1. Wild abfließendes Oberflächenwasser 
 
Unter „wild abfließendem Wasser" ist Oberflächenwasser 
außerhalb eines Gewässerbetts zu verstehen, das entwe-
der aus Quellen stammt oder sich als Niederschlags- oder 
Schmelzwasser auf dem Boden sammelt und dem Gelän-
deniveau folgend abfließt. Zum wild abfließenden Wasser in 
diesem Sinne ist auch Hochwasser zu rechnen, das sein 
Gewässerbett verlässt und sich über andere Grundstücke 
ergießt. 
 
Entscheidend ist in jedem Fall, dass es sich um Oberflä-
chenwasser handelt, das tatsächlich wild aus einer Quelle 
abfließt oder sich zunächst einmal natürlich ansammelt, um 
dann aufgrund des Gefälles abzufließen. Deshalb wird Was-
ser, das nicht zum natürlichen Wasserkreislauf zählt, wie 
etwa das aus geborstenen Leitungen austretende Wasser 
oder Niederschlagswasser, das von bebauten oder befes-
tigten Flächen gesammelt abfließt, nie „wild abfließendes 
Wasser“ (§ 37 WHG). 
 
Denn Letzteres ist gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 WHG Abwasser, 
für das die besonderen Regelungen der §§ 54 bis 61 WHG 
gelten. 
 
Dieses „wild abfließende Wasser“ muss der tiefer liegende 
Nachbar vom höherliegenden Grundstück abnehmen, und 
zwar so, wie es kommt. Der Weg des Wassers darf weder 
von der abgebenden Seite baulich begünstigt noch von der 
annehmenden Seite baulich behindert werden. 
 
2. Wasserabfluss von versiegelten Flächen und  
Dächern 
 
Wasser von Dächern oder sonstigen versiegelten Flächen 
wird als Trauf- oder Oberflächenwasser bezeichnet. Dieses 
Wasser muss der Grundstücksbesitzer selbst entsorgen. 
Ein Nachbar muss es nicht abzunehmen, und es kann von 
ihm keine Überleitung über sein Grundstück verlangt wer-
den (außer es gibt im Grundbuch, im Wasserbuch oder Bau-
lastenverzeichnis verbriefte Rechte). Nimmt der Nachbar 
dieses Wasser trotzdem auf, so ist das eine freundliche 
Geste, die unter Umständen nach mehreren Jahren zu einer 
Art „Gewohnheitsrecht“ werden kann. 
 

3. Wasser in Beet- und Grenzgräben 
 
Beetgräben sind vorflutlose Gräben auf einem oder mehre-
ren Flurstücken nur eines Eigentümers. Sofern und solange 
sie keine wasserwirtschaftliche Bedeutung haben für Dritte, 
die Bodenentwässerung oder das Landschaftsbild sind sie 
keine Gewässer im Sinne des Wasserrechts. In einer Nie-
derung wie der Nettelnburg haben sie aber eine wichtige 
Funktion als Zwischenspeicher von Niederschlagswasser 
und sollen daher erhalten bleiben. 
 
Grenzgräben verlaufen, wie der Name schon sagt, mehr 
oder weniger auf der Grundstücksgrenze. Sind an ihnen 
mindestens zwei Grundstücke angeschlossen, muss das 
Wasser durchgeleitet werden. Bei Grenzgräben handelt es 
sich per Gesetz um Gewässer, denen ein besonderer 
Schutz zukommt. 
 
4. Rohrleitungen über Nachbargrundstücke 
 
Rohrleitungen kann ein Grundstücksbesitzer nicht einfach 
über ein Nachbargrundstück legen. Hierzu muss dieser 
Nachbar zustimmen und er kann eine finanzielle Entschädi-
gung hierfür verlangen.  Ausgenommen: diese Rohrleitung 
ist durch einen Eintrag im Grundbuch (Grunddienstbarkeit), 
im Wasserbuch (§ 98 Hamburgisches Wassergesetz) oder 
durch einen Vermerk im Baulastenverzeichnis gesichert. Mit 
dem Eintrag sind auch die Bedingungen für diese Leitung 
festgelegt. 
 
Zusammenfassung 
 
Aus diesen Ausführungen kann man sehen, dass es nur für 
nicht gefasstes, diffus abfließendes Regenwasser und Was-
ser, das über die Ufer von Gewässern tritt, einen Durchlei-
tungsanspruch beim Nachbarn gibt. Das gesamte Wasser 
von Bauwerken (Dach- oder Traufwasser) muss ein Grund-
stücksbesitzer auf seinem Grundstück selbst „entsorgen“, 
wenn er keinen verbrieften Anspruch auf Durchleitung oder 
Abfluss hat. Das Dachwasser wird aber nie zu „wild abflie-
ßendem Wasser“, auch wenn es mal kurz durch den Garten 
oder den Graben läuft. 
 
Deshalb ist es wichtig, sich mit seinem Nachbarn zu vertra-
gen und einvernehmlich und gemeinsam für die Entwässe-
rung zu sorgen. Aus diesem Grunde nennen wir Ihnen auch 
nicht den Namen und die Adresse eines auf Nachbarrecht 
und Abwasser spezialisierten Anwalts. 
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Grunddienstbarkeiten und Baulasten 
 
In Form einer Grunddienstbarkeit kann in das Grundbuch 
eines Grundstückes die Verpflichtung eingetragen sein, das 
Wasser des Nachbarn durchzuleiten. Völlig unabhängig von 
der Gesetzeslage. Eine Grunddienstbarkeit ist eine Belas-
tung eines Grundstücks zugunsten des Eigentümers eines 
anderen Grundstücks in irgendeiner beschriebenen Weise, 
z.B. eben ein Wasserdurchleitungsrecht. Hier wird die Be-
ziehung zweier Grundstückseigentümer geregelt. So eine 
Grunddienstbarkeit kann in der Vergangenheit vom Nach-
barn erkauft worden sein. Teilweise sind hierfür Gegen-leis-
tungen zu erbringen (z.B. „Wasserdurchleitung gegen Ra-
senmähen“). Bitte im Grundbuch prüfen. 
 
Desgleichen kennt auch das Wasserrecht derartige Ver-
pflichtungen: Duldungen der Durchleitung oder Mitbenut-
zungen von bestehenden Abwasseranlagen (§ 70 Hambur-
gisches Wassergesetz). Ist die schadlose Ableitung von 
Niederschlagswasser auf andere Weise nicht möglich, kann 
die Wasserbehörde gegen Entschädigung und/oder Beteili-
gung an der Unterhaltung und Pflege die Übernahme anord-
nen. 
 
Eine Baulast ist im Bauordnungsrecht einiger deutscher 
Bundesländer eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines 
Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, be-
stimmte das Grundstück betreffende Dinge zu tun, zu unter-
lassen oder zu dulden. z.B. Wasser von Nachbarn durchzu-
lassen. Über die Baulasten wird bei den Baubehörden ein 
Baulastenverzeichnis geführt. Hier ist das Recht nicht zwi-
schen den Nachbarn privat geregelt, sondern zwischen 
Grundstücksbesitzer und Staat. Zur Prüfung das Baulasten-
verzeichnis einsehen, im Grundbuch wird hierzu nichts ste-
hen. 
 

Hier ein paar grundlegende Gesetzestexte 
hierzu 
 
Wasserhaushaltsgesetz (Gesetz zur Ordnung des Was-
serhaushalts, WHG) von 2009 
 
§ 2 Anwendungsbereich 
 
(1) Dieses Gesetz gilt für folgende Gewässer: 

1. Oberirdische Gewässer 
2. Küstengewässer 
3. Grundwasser 

Es gilt auch für Teile dieser Gewässer. 
 
(1a) Für Meeresgewässer gelten die Vorschriften des § 23 
und des Kapitels 2 Abschnitt 3a. Die für die Bewirtschaftung 
der Küstengewässer geltenden Vorschriften bleiben unbe-
rührt. 
 

(2) Die Länder können kleine Gewässer von wasserwirt-
schaftlich untergeordneter Bedeutung, insbesondere Stra-
ßenseitengräben als Bestandteil von Straßen, Be- und Ent-
wässerungsgräben, sowie Heilquellen von den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes ausnehmen. Dies gilt nicht für die Haf-
tung für Gewässerveränderungen nach den §§ 89 und 90. 
 
§ 3 Begriffsbestimmungen 
 
Für dieses Gesetz gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
 
1. Oberirdische Gewässer: 
Das ständig oder zeitweilig in Betten fließende oder ste-
hende oder aus Quellen wild abfließende Wasser. 
 
2. Küstengewässer: 
Das Meer zwischen der Küstenlinie bei mittlerem Hochwas-
ser oder zwischen der seewärtigen Begrenzung der oberir-
dischen Gewässer und der seewärtigen Begrenzung des 
Küstenmeeres; die seewärtige Begrenzung von oberirdi-
schen Gewässern, die nicht Binnenwasserstraßen des Bun-
des sind, richtet sich nach den landesrechtlichen Vorschrif-
ten. 
 
3. Meeresgewässer: 
Die Küstengewässer sowie die Gewässer im Bereich der 
deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone und des Fest-
landsockels, jeweils einschließlich des Meeresgrundes und 
des Meeresuntergrundes. 
 
4. Grundwasser: 
Das unterirdische Wasser in der Sättigungszone, das in un-
mittelbarer Berührung mit dem Boden oder dem Untergrund 
steht. 
 
5. Künstliche Gewässer: 
Von Menschen geschaffene oberirdische Gewässer oder 
Küstengewässer. 
 
§ 37 Wasserabfluss 
 
(1) Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers auf ein 
tiefer liegendes Grundstück darf nicht zum Nachteil eines 
höher liegenden Grundstücks behindert werden. Der natür-
liche Ablauf wild abfließenden Wassers darf nicht zum 
Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder 
auf andere Weise verändert werden. 
 
(2) Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Grundstü-
cken, auf denen der natürliche Ablauf wild abfließenden 
Wassers zum Nachteil eines höher liegenden Grundstücks 
behindert oder zum Nachteil eines tiefer liegenden Grund-
stücks verstärkt oder auf andere Weise verändert wird, ha-
ben die Beseitigung des Hindernisses oder der eingetrete-
nen Veränderung durch die Eigentümer oder Nutzungsbe-
rechtigten der benachteiligten Grundstücke zu dulden.  
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Satz 1 gilt nur, soweit die zur Duldung Verpflichteten die Be-
hinderung, Verstärkung oder sonstige Veränderung des 
Wasserabflusses nicht zu vertreten haben und die Beseiti-
gung vorher angekündigt wurde. Der Eigentümer des 
Grundstücks, auf dem das Hindernis oder die Veränderung 
entstanden ist, kann das Hindernis oder die eingetretene 
Veränderung auf seine Kosten auch selbst beseitigen. 
 
(3) Aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit, insbeson-
dere der Wasserwirtschaft, der Landeskultur und des öffent-
lichen Verkehrs, kann die zuständige Behörde Abweichun-
gen von den Absätzen 1 und 2 zulassen. Soweit dadurch 
das Eigentum unzumutbar beschränkt wird, ist eine Ent-
schädigung zu leisten. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für wild abfließendes 
Wasser, das nicht aus Quellen stammt. 
 
§ 93 Durchleitung von Wasser und Abwasser 
 
Die zuständige Behörde kann Eigentümer und Nutzungsbe-
rechtigte von Grundstücken und oberirdischen Gewässern 
verpflichten, das Durchleiten von Wasser und Abwasser so-
wie die Errichtung und Unterhaltung der dazu dienenden 
Anlagen zu dulden, soweit dies zur Entwässerung oder Be-
wässerung von Grundstücken, zur Wasserversorgung, zur 
Abwasserbeseitigung, zum Betrieb einer Stauanlage oder 
zum Schutz vor oder zum Ausgleich von Beeinträchtigungen 
des Natur- oder Wasserhaushalts durch Wassermangel er-
forderlich ist. § 92 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
Hamburgisches Wassergesetz (HWaG) von 2005 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Dieses Gesetz gilt für die in § 1 Absatz 1 des Wasser-
haushaltsgesetzes – WHG – vom 27. Juli 1957 (BGBl. I S. 
1110) in der jeweils geltenden Fassung bezeichneten Ge-
wässer sowie für das nicht aus Quellen wild abfließende 
Wasser.  
(Hinweis: Dieses Gesetz bezieht sich wirklich auf 1957.) 
 
(2) Das Wasserhaushaltsgesetz – mit Ausnahme des § 22 
über die Haftung für Änderungen der Beschaffenheit des 
Wassers – und dieses Gesetz gelten nicht für: 
 
 Gewässer, die ausschließlich der Fischzucht oder der 

Fischhaltung dienen (…). 
 Offene und verrohrte Gräben innerhalb öffentlicher 

Wege. 
 Gräben, die nicht der Vorflut oder die der Vorflut von 

Grundstücken nur eines Eigentümers dienen, soweit 
sie Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordne-
ter Bedeutung sind. 

 

§ 7 Wild abfließendes Wasser 
 
(1) Der Eigentümer hat auf seinem Grundstück das wild ab-
fließende Wasser aufzunehmen, das diesem infolge der na-
türlichen Geländeverhältnisse oder von einem vor dem 
Jahre 1962 geschaffenen Damm oder Deich zufließt. 
 
(2) Der Abfluss des Wassers darf nicht durch Vorrichtungen 
zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks geändert 
werden. Unter dies Verbot fällt nicht eine natürliche Verän-
derung des Wasserablaufs als Folge einer veränderten wirt-
schaftlichen Nutzung eines Grundstücks. 
 
(3) Kann der Eigentümer des tiefer liegenden Grundstücks 
das Wasser nicht oder nur mit erheblichen Kosten weiter ab-
führen, so ist er zur Aufnahme nur verpflichtet, wenn der 
Vorteil für den Eigentümer des höherliegenden Grundstücks 
den Schaden für das tiefer liegende Grundstück erheblich 
übersteigt. In diesem Falle ist er zu entschädigen. 
 
(4) Zum Wohle der Allgemeinheit kann die Wasserbehörde 
anordnen, dass der Zu- oder Abfluss des Wassers geändert 
wird. 
 
§ 70 Durchleiten von Wasser und Abwasser 
 
(1) Ist für Anlagen zur Wasserversorgung, Abwasserablei-
tung, Bewässerung oder Entwässerung von Grundstücken 
das Durchleiten von Wasser oder Abwasser durch fremde 
Grundstücke erforderlich, so kann die Wasserbehörde die 
Eigentümer dieser Grundstücke verpflichten, das oberirdi-
sche oder unterirdische Durchleiten und dazu notwendige 
Unterhaltungsmaßnahmen zu dulden. Das gilt nicht für 
Grundstücksteile, auf denen sich Gebäude befinden. 
 
(2) Sind Nachteile oder Belästigungen zu befürchten, so ist 
die Verpflichtung nur zulässig, wenn geschlossene, wasser-
dichte Leitungen, beim Leiten durch Hofräume, Gärten oder 
Parkanlagen unterirdische Leitungen, verwendet werden. 
(…). 
 
Hinweis: Diese Ausführungen sind keine rechtliche Bera-
tung, sondern nur eine Zusammenfassung von verschiede-
nen nicht überprüften Quellen. Dies soll auch nur als An-
haltspunkt für die gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit 
dienen. Also keine Gewähr für eine juristisch einwandfreie 
Sichtweise der Wasserdurchleitungsrechte. 
 
Zusammengestellt: Peter Storm, Mitglied im Vorstand 
Letzte Änderung: 11. Januar 2025 


